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BAG überholt Gesetzgeber:  
P icht zur Arbeitszeiterfassung
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat am 13. September 2022 entschieden: In 
Deutschland besteht eine P icht zur Arbeitszeiterfassung. Inken Gallner, BAG-
Präsidentin, begründete die P icht von Arbeitgebern zur systematischen Erfas-
sung der Arbeitszeiten mit dem sogenannten Stechuhr-Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs. Letzterer hatte bereits im Mai 2019 entschieden, dass die Mit-
gliedsstaaten dieArbeitgeber dazu verp ichten müssen, ein objektives, verläss-
liches und zugängliches Arbeitszeiterfassungssystem einzurichten, mit dem die 
täglich geleistete Arbeitszeit der Beschäftigten gemessen werden kann. Nur so 
könnten die Rechte aus der EU-Arbeitszeitrichtlinie umgesetzt werden. 

Bis dato ist der deutsche Gesetzge-
ber dieser P icht jedoch nicht nach-
gekommen, es gab lediglich eine 
generelle gesetzliche Regelung zur 
Aufzeichnung von Arbeitszeiten für 
Überstunden und Sonntags- bzw. 
Feiertagsarbeit. Außerdem müssen 
Beschäftigte in bestimmten Bran-
chen wie dem Bau- und Gastrono-
miegewerbe und auch geringfügig 
Beschäftigte nach dem Mindestlohn-
gesetz ihre Arbeitszeiten erfassen.
Wie die Arbeitszeit nun aber do-

kumentiert werden soll? Dazu gibt 
das aktuelle Arbeitszeitgesetz keine 
bestimmte Form vor. Stundenzet-
tel, Stechuhr, Excel-Tabellen, Apps: 
Grundsätzlich ist – Stand heute – 
alles möglich. Ebenso grundsätz-
lich müssen die geleisteten Stunden 
aber objektiv, nachvollziehbar und 
fälschungssicher festgehalten wer-
den. Plus: Bisher war es möglich, 
dass Arbeitgeber die Erfassung an 
die Arbeitnehmer*innen delegiert 
haben. Nun wird die Verantwortung 

und die Sicherstellung aller EU-Kri-
terien auf den Arbeitgeber zurück-
verlagert. Wie das gelingt? Das 
müssen die nächsten Wochen zeigen.

Vorgestellt: unsere Referent*innen 
„Mir ist es wichtig,  
Spielräume verständlich 
aufzuzeigen.“
Wer sich deutsche Gesetzestexte anschaut, merkt 
gleich: In der Juristensprache ist etwas komplett 
anders als beim geschriebenen oder gesproche-
nen Deutsch. Für Jurastudent*innen gibt es sogar 
Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie man einen Satz 
von Deutsch auf „Legalesisch“ übersetzt und seinen 
Umfang verdoppelt, ohne einen sinnvollen Inhalt 
hinzuzufügen. Wohltuend auf den Punkt, sehr klar 
und prägnant, dabei mitreißend: So erleben unsere 
Seminarteilnehmer*innen im Kontrast dazu Rechts-
anwältin Irena Schauer. 

Irena, warum bist du gern als 
Dozentin tätig?

Die Juristerei ist per se ja ein 
sehr kon iktbehaftetes Feld. Die
zahlreichen Gesetzesänderungen –
besonders im Arbeitsrecht – und die
in Rechtstexten gewählten Formu-
lierungen machen es nicht einfach,
hier Über- und Durchblick zu be-
halten. Schon gar nicht für fach-
liche Laien. In meinen Seminaren
geht es mir darum, dieses komplexe
Fachgebiet verständlich in die Pra-
xis zu bringen. Wissen aufbauen
und weitergeben, aktiv dabei unter-
stützen, Betriebe mitzugestalten,
und Betriebsrät*innen befähigen,
fachkundig und konstruktiv an Pro-
blemen mitzuarbeiten: Das ist von
jeher mein Ansporn. Wenn ich trotz
der trockenen Themen andere be-
geistern und mitreißen kann: umso
besser! Andererseits protiert mei-
ne Kanzlei durch den Austausch mit
den Betriebsrät*innen – ihre Erfah-
rungen und Rückmeldungen ießen
oft genug in meine Überlegungen
ein.

Warum arbeitest du gern mit 
der IGBCE BWS zusammen? 

Inzwischen arbeite ich seit
20 Jahren mit Gewerkschaften
und der BWS zusammen. Gewerk-
schaftliche Schulungen zeichnen
sich durch einen kollegialen und
offenen Umgang aus, Solidarität
ist nicht nur ein Bekenntnis, son-
dern wird gelebt. Das macht die
Zusammenarbeit mit der BWS sehr
produktiv, wertschätzend und an-
genehm, was sich letztlich auch in
der hohen Qualität der Seminare
widerspiegelt. Und ganz wichtig:
Dieses Miteinander, der gemeinsa-
me Einsatz für eine Weiterbildung,
die wirklich was bringt, macht auch
großen Spaß. 

Welche Themen behandelst 
du? Und was macht diese Themen 
so wertvoll? 

Als Dozentin bearbeite ich
das kollektive und individuelle
Arbeitsrecht sowie das Sozial-
recht in allen Facetten. Also von
der Gestaltung von Arbeitspro-
zessen über Inklusion und Ein-

gliederungsmanagement bis zu
Gefährdungsbeurteilungen und
Kündigungsschutz. Das alles spielt
auf mehreren Ebenen zusammen
und ist miteinander verwoben.
Betriebsrät*innen sind in diese
Themen involviert. Deshalb ist es
wichtig, ihnen ein solides Funda-
ment zu geben, Spielräume aufzu-
zeigen und Handlungsempfehlun-
gen auszusprechen.

Wie bereitest du dich auf die 
Seminare vor? 

Lebenslanges Lernen – also
stetiges Weiterbilden und das Um-
setzen in der Praxis – ist in mei-
nem Beruf unabdingbar. Ich studie-
re die aktuelle Rechtsprechung und
die Kommentare dazu und wühle
mich sehr, sehr gern und intensiv
durch Statistiken zu Eckdaten. Und
ich bin auch gern mal „Spion beim
Feind“ und schaue mir an, wie
Arbeitgeberverbände zu dem einen
oder anderen Thema stehen.

Wie sieht dein persönlicher 
Ausgleich für eine perfekte Work-
Life-Balance aus? 

Ich habe Yoga für mich ent-
deckt und praktiziere diesen Sport
regelmäßig. Außerdem zieht es
mich raus in die Natur zum Wan-
dern – auch schon mal längere bis
sehr lange Strecken. Ein Wander-
highlight ist für mich beispiels-
weise der Megamarsch, an dem
ich schon mehrfach teilgenommen
habe.

Liebe Irena, herzlichen Dank 
für das Gespräch!

FAQ der IGBCE zur Arbeitszeiterfassung

Die IGBCE gibt in einem umfangreichen FAQ-
Dokument Antworten auf die wichtigsten Fragen 
zum sogenannten Stechuhr-Urteil und dazu, was 
Betriebsrät*innen jetzt wissen müssen und wie 
sie erreichen, dass eine Arbeitszeiterfassung 
eingeführt wird.

„In meinen Seminaren  
geht es mir darum, dieses 
komplexe Fachgebiet ver-
ständlich in die Praxis zu 
bringen. Wissen aufbauen 
und weitergeben, aktiv  
dabei unterstützen,  
Betriebe mitzugestalten,  
und Betriebsrät*innen  
befähigen, fachkundig und 
konstruktiv an Problemen 
mitzuarbeiten: Das ist von 
jeher mein Ansporn.“
Irena Schauer 

KURZ PORTRÄTIERT
Nach zunächst langjähriger Tätigkeit als Juristin 
im Rechtsschutz bei ver.di und parallel schon in 
eigener Kanzlei tätig, hat sich Irena Schauer 2016 
selbstständig gemacht. Mit ihren beiden Fachan-
waltstiteln hat sie sich auf das Gebiet des Arbeits- 
und Sozialrechts spezialisiert. Sie ist Beraterin 
im Beraternetzwerk der IGBCE. Ein Schwerpunkt 
ihrer Tätigkeit ist die Beratung von Betriebs-

ratsgremien bei Betriebsumstrukturierungen, 
Interessenausgleich und Sozialplänen sowie die 
Begleitung in der Insolvenz. Weitere Schwerpunk-
te sind die Konzeption und Durchführung von In-
house-Schulungen sowie die außergerichtliche 
Konfliktlösung (Mediation). 

>>  Lohnenswert ist auch, in ihren Podcast reinzu-
hören: alles_was_arbeitsrecht_ist


